
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/1/30 85/11/0306
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1987

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §15;

MRG §5 Abs2;

Rechtssatz

Die Begriffe "Mietbedarf" bzw "tatsächlicher Mietzins" im § 5 Abs 2 der Verordnung der Wr. Landesregierung betreffend

die Richtsätze in der Sozialhilfe sind nicht identisch mit dem Begri9 "Mietzins für Hauptmiete" (§ 15 des

Mietrechtsgesetzes).
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